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Gesetz
über die Eigenbetriebe des Landes Berlin

(Eigenbetriebsgesetz – EigG)

Vom 13. Juli 1999*

Abschnitt I

Organisation und Verwaltung

§ 1

Rechtsstellung

(1) Das Land Berlin (Träger) kann bestimmte öffentliche Aufgaben der B
liner Verwaltung nach diesem Gesetz in der Rechtsform des nicht rechtsfäh
Betriebs (Eigenbetrieb) selbständig und mit eigenen Organen (Geschäft
tung, Verwaltungsrat) wahrnehmen lassen, wenn die öffentlichen Aufgaben
Errichtung des Eigenbetriebs rechtfertigen und anders nicht besser und
schaftlicher erfüllt werden können.

(2) Der Eigenbetrieb erfüllt die vom Träger vorgegebenen Aufgaben n
kaufmännischen Grundsätzen kostengünstig, benutzer- und umweltfreund
Er beachtet gemeinwirtschaftliche und sozial-, umwelt- und strukturpolitisc
Gesichtspunkte.

(3) Der Eigenbetrieb entscheidet nach Leistungs- und Kostengesichtsp
ten eigenverantwortlich, ob er für Teilaufgaben gegen Entgelt Leistungen
anderen innerhalb oder außerhalb der Berliner Verwaltung in Anspruch nim
Dabei soll der Eigenbetrieb Leistungen, die private Anbieter in mindest
gleicher Qualität und Zuverlässigkeit bei geringeren Kosten erbringen könn
diesen Anbietern übertragen, sofern es mit dem öffentlichen Interesse vere
ist.

(4) Der Eigenbetrieb handelt im Rahmen seiner Aufgaben mit unmittelba
Wirkung für und gegen Berlin. Er tritt unter seinem Namen mit dem Zusa
„Eigenbetrieb von Berlin“ auf.

§ 2

Errichtung, Betriebssatzung, Aufsicht; Auflösung

(1) Ein Eigenbetrieb ist errichtet, wenn bei Aufgaben der Hauptverwaltu
der Senat, bei Bezirksaufgaben das Bezirksamt (Trägerorgan) eine Betrieb
zung erlässt und das Abgeordnetenhaus ihr auf Vorlage des Senats zust
Das Bezirksamt bedarf dazu der vorherigen Zustimmung der Bezirksverord
tenversammlung.

(2) Mehrere Bezirke können gemeinsam einen Eigenbetrieb errichten.
vereinbaren, welcher Bezirk für den Eigenbetrieb zuständig ist. Die Betrie
satzung bedarf auch der vorherigen Zustimmung der mitbeteiligten Bezirks
ter und Bezirksverordnetenversammlungen.

Datum: Verk. am 22. 7. 1999, GVBl. S. 374
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(3) Die Betriebssatzung regelt im Rahmen dieses Gesetzes die unabwe
notwendigen Besonderheiten für den jeweiligen Eigenbetrieb, und zwar m
destens

1. den Betriebszweck und den Namen des Eigenbetriebs,
2. die örtliche und sachliche Abgrenzung der Aufgaben,
3. die Höhe des Stammkapitals,
4. in durch Betriebsgröße und -art begründeten Fällen die Bildung und

Zuständigkeitsabgrenzung einer größeren Geschäftsleitung (§ 3 Abs. 1
und2) und die Bildung eines größeren Verwaltungsrats (§ 6 Abs. 1).

Die Betriebssatzung wird im Amtsblatt für Berlin bekannt gemacht. Der Se
erarbeitet mit den Bezirken eine Muster-Betriebssatzung. Daran ausgeric
erarbeiten für gleichartige Eigenbetriebe die Trägerorgane gemeinsam eine
heitliche Betriebssatzung.

(4) Die Aufsicht über den Eigenbetrieb führt das zuständige Mitglied d
Trägerorgans. Es stimmt Angelegenheiten von finanzieller Bedeutung mit d
für Finanzen zuständigen Mitglied ab. Der Aufsichtführende wird, auch
Vorsitzender des Verwaltungsrats (§ 6 Abs. 1), mit allen Rechten und Pflichten
durch seinen Vertreter im Trägerorgan, in der Hauptverwaltung auch durch
nen Staatssekretär, vertreten.

(5) Entfällt der in der Betriebssatzung bestimmte Betriebszweck (§ 2 Abs. 3
Nr. 1 und 2), so wird der Eigenbetrieb durch Aufhebung der Betriebssatzung
der gleichen Weise aufgelöst, wieAbsatz 1 die Errichtung regelt.

§ 3

Geschäftsleitung

(1) Die Geschäftsleitung besteht aus einem Geschäftsleiter. In du
Betriebsgröße und -art begründeten Fällen kann die Betriebssatzung meh
einen, höchstens drei Geschäftsleiter vorsehen. Sie kann auch vorsehen
ein Erster Geschäftsleiter bestellt wird. Er führt den Vorsitz und entscheidet
Stimmengleichheit in der Geschäftsleitung. Im Übrigen haben die Geschä
leiter gleiche Rechte und Pflichten.

(2) Besteht die Geschäftsleitung aus mehreren Geschäftsleitern, so rege
Betriebssatzung die Abgrenzung ihrer Zuständigkeiten.

(3) Zum Geschäftsleiter darf nur bestellt werden, wer nach Erfahrung u
Ausbildung geeignet ist.

(4) Geschäftsleiter werden auf höchstens fünf Jahre bestellt. Eine ern
Bestellung ist zulässig.

(5) Der Senat erarbeitet mit den Bezirken einen Muster-Anstellungsver
und einen leistungsorientierten Vergütungsrahmen für Geschäftsleiter.

§ 4

Aufgaben der Geschäftsleitung

(1) Die Geschäftsleitung leitet den Eigenbetrieb selbständig und in eige
Verantwortung, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Sie ist beson
für Leistungsfähigkeit und wirtschaftliche Führung verantwortlich.

(2) Die Geschäftsleitung unterrichtet den Aufsichtführenden und den V
waltungsrat rechtzeitig über alle wichtigen Vorgänge. Auf Anforderung hat
2
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ihnen in allen Angelegenheiten Auskünfte zu erteilen, Berichte zu erstatten
Unterlagen vorzulegen.

(3) Die Geschäftsleitung nimmt an den Sitzungen des Verwaltungsrats
Sie ist berechtigt und verpflichtet, ihre Ansicht zu den Angelegenheiten
Eigenbetriebs jederzeit darzulegen.

(4) Kommt die Geschäftsleitung wichtigen Pflichten nicht nach, so kann
Aufsichtführende der Geschäftsleitung Weisungen erteilen. Werden sie n
befolgt, so kann das Trägerorgan einen Beauftragten bestellen, der einz
oder alle Befugnisse der Geschäftsleitung ausübt. Der Aufsichtführende un
richtet den Verwaltungsrat unverzüglich.

(5) Besteht die Geschäftsleitung aus mehreren Geschäftsleitern, so gib
sich eine Geschäftsordnung.

§ 5

Vertretung

(1) Die Geschäftsleitung vertritt Berlin in den Angelegenheiten des Eigen
triebs. Die Vertretungsbefugnis wird gemeinsam durch einen Geschäftsle
und eine beauftragte Dienstkraft (Absatz 2) ausgeübt.

(2) Für die Geschäfte der laufenden Verwaltung kann die Geschäftsleit
einzelne Dienstkräfte mit der Ausübung der Vertretungsbefugnis beauftra
und diese auf bestimmte Aufgabenbereiche, bestimmte Beträge oder in an
Weise beschränken.

(3) In Angelegenheiten eines Geschäftsleiters vertritt der Verwaltung
Berlin. Die rechtsgeschäftlichen Erklärungen gibt der Vorsitzende ab.

(4) Die Namen der Vertretungsbefugten und der Umfang ihrer Vertretun
befugnis werden im Amtsblatt für Berlin bekannt gemacht.

§ 6

Verwaltungsrat

(1) Dem Verwaltungsrat gehören der Aufsichtführende als Vorsitzender
je zwei Vertreter des Trägers und der Dienstkräfte an. In durch Betriebsgr
und -art begründeten Fällen kann die Betriebssatzung je vier Vertreter des
gers und der Dienstkräfte und mit beratender Stimme einzelne weitere Mitg
der vorsehen.

(2) Die Vertreter des Trägers werden je zur Hälfte
1. vom Trägerorgan aus seiner Mitte oder aus dem Kreis seiner dafür ge

neten Leitungskräfte,
2. von dem Organ, dem das Trägerorgan politisch verantwortlich ist (Ab

ordnetenhaus oder Bezirksverordnetenversammlung), aus seiner Mit
bestellt. Bei einem gemeinsamen Eigenbetrieb mehrerer Bezirke sollen a
Vertreter aus mitbeteiligten Bezirken bestellt werden.

(3) Die Vertreter der Dienstkräfte werden von der Personalvertretung
Eigenbetriebs bestellt, darunter bei vier Vertretern einer, der nicht Dienstk
des Eigenbetriebs ist. Die Personalvertretung soll die unterschiedlichen F
richtungen angemessen berücksichtigen. Beschäftigt der Eigenbetrieb vor
gend Mitarbeiter auf Honorarbasis, so sind solche Mitarbeiter Dienstkräf
gleichgestellt.
3
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(4) Zum Mitglied des Verwaltungsrats darf unbeschadet desAbsatzes 3nicht
bestellt werden, wer wegen unmittelbarer oder mittelbarer Bindungen an
Eigenbetrieb oder einen Wettbewerbsbetrieb der Gefahr der Befangenheit
gesetzt ist.

(5) Der Verwaltungsrat wird für die Dauer der Wahlperiode des Abgeo
netenhauses und der Bezirksverordnetenversammlungen gebildet und blei
zur Neubildung im Amt. Die bestellenden Gremien können für ihre Vertre
für die Fälle unvermeidbarer Verhinderung Stellvertreter aus demselben K
bestellen. Sie können Vertreter und deren Stellvertreter aus wichtigem Gr
abberufen.

(6) Der Vorsitzende beruft den Verwaltungsrat so oft ein, wie es d
Geschäftslage erfordert, jedoch mindestens einmal in jedem Vierteljahr. Er
ihn einzuberufen, wenn es mindestens zwei Mitglieder verlangen.

(7) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der M
glieder anwesend ist. Er entscheidet mit einfacher Mehrheit. Bei Stimm
gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

(8) Kann der Verwaltungsrat mangels Beschlussfähigkeit nicht entscheid
so ist er innerhalb von zwei Wochen erneut einzuberufen und unabhängig
der Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig.

(9) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

§ 7

Aufgaben des Verwaltungsrats

(1) Der Verwaltungsrat entscheidet auf Antrag des Vorsitzenden, eines M
glieds oder der Geschäftsleitung, soweit gesetzlich nichts anderes bestimm
über

1. die Bestellung und die Abberufung eines Geschäftsleiters und, wenn
Betriebssatzung diese Aufgabe vorsieht, eines Ersten Geschäftsleite

2. den Anstellungsvertrag mit einem Geschäftsleiter,
3. die Feststellung des Wirtschaftsplans (§ 16 Abs. 1),
4. die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung der Gesc

leitung (§ 27 Abs. 1 Satz 2),
5. die Übernahme neuer und den Wegfall bisheriger wesentlicher Einzel

gaben im Rahmen der in der Betriebssatzung abgegrenzten Aufgaben§ 2
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2),

6. die Festsetzung allgemein geltender Leistungsbedingungen und Entg
(2) Die Geschäftsleitung bedarf der vorherigen Zustimmung des Verw

tungsrats zu
1. der Gesamtplanung und den Grundzügen der Betriebspolitik und -stru
2. dem Erwerb oder der Veräußerung von Beteiligungen,
3. dem Erwerb, der Veräußerung oder der Belastung von Vermögensge

ständen, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung
delt,

4. dem Verzicht auf Ansprüche und dem Abschluss von Vergleichen, sow
es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,

5. der Einleitung besonders bedeutsamer Rechtsstreitigkeiten und der E
gung von Rechtsmitteln in solchen Rechtsstreitigkeiten,

6. dem Abschluss besonders bedeutsamer Verträge,
4
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7. Abweichungen vom Wirtschaftsplan (§ 17 Abs. 3, § 18 Abs. 4), Maßnah-
men bei ungedeckten Mehraufwendungen oder erfolggefährdenden M
dererträgen (§ 17 Abs. 5), Ausnahmen bei der Übertragbarkeit (§ 18
Abs. 5 Satz 2), Maßnahmen der vorläufigen Wirtschaftsführung im Ra
men des Finanzplans (§ 20 Satz 2),

8. dem Eintritt eines Geschäftsleiters in ein Organ eines anderen Betrie
9. dem Abschluss besonders bedeutsamer Dienstvereinbarungen nach

Personalvertretungsgesetz.
(3) In zustimmungsbedürftigen Angelegenheiten (Absatz 2), die keinen Auf-

schub dulden, kann die Geschäftsleitung im Einvernehmen mit dem Vorsitz
den des Verwaltungsrats die unabweisbaren Maßnahmen treffen, wenn
rechtzeitige Einholung der Zustimmung des Verwaltungsrats unmöglich
Der Vorsitzende unterrichtet den Verwaltungsrat unverzüglich.

(4) Der Verwaltungsrat wird gehört vor
1. der Änderung der Betriebssatzung,
2. der Auflösung des Eigenbetriebs oder der Umwandlung in eine and

Rechtsform,
3. der Bestimmung des Wirtschaftsprüfers durch den Rechnungshof für

Prüfung des Jahresabschlusses,
4. der Abberufung eines Mitglieds des Verwaltungsrats oder seines Stell

treters nach§ 6 Abs. 5 Satz 3.
(5) Der Verwaltungsrat kann in den Angelegenheiten des Eigenbetri

Empfehlungen aussprechen.

§ 8

Beanstandungsrecht

(1) Der Aufsichtführende kann Beschlüsse des Verwaltungsrats, die
öffentliche Interesse oder das Betriebsinteresse beeinträchtigen, in der Sit
mit aufschiebender Wirkung beanstanden.

(2) Innerhalb von zwei Wochen hat der Verwaltungsrat erneut Beschlus
fassen; er ist unabhängig von der Zahl der anwesenden Mitglieder besch
fähig. Hält der Aufsichtführende die Beanstandung in der Sitzung auch für
erneuten Beschluss aufrecht, so hat er sie unverzüglich unter Darlegung
unterschiedlichen Auffassungen dem Trägerorgan vorzulegen. Dieses ents
det an Stelle des Verwaltungsrats und legt seine Entscheidung dem Organ
es politisch verantwortlich ist, zur Kenntnisnahme vor.

(3) Entscheidet das Trägerorgan nicht innerhalb von vier Wochen nach
erneuten Beschluss, so wird er wirksam.

§ 9

Personal

(1) Der Eigenbetrieb beschäftigt Angestellte und Arbeiter. Die Geschäfts
tung entscheidet über die Personalangelegenheiten der einzelnen Dienstk

(2) Die Rechtsverhältnisse von Beamten bleiben unberührt. Will der Eig
betrieb eine Stelle für Angestellte aus besonderen betrieblichen Gründen
einem Bewerber besetzen, der planmäßiger Beamter ist, so kann die Di
behörde sie mit Umwandlungsvermerk in eine gleichwertige Planstelle
Beamte umwandeln. Wird ein Beamter zum Geschäftsleiter bestellt, so kan
5
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daraus keinen Anspruch auf Beförderung herleiten; ihm wird, wenn mit
Bestellung die Wahrnehmung eines höherwertigen Amtes verbunden ist,
Zulage nach näherer Maßgabe des § 46 des Bundesbesoldungsge
gewährt.

(3) Geschäftsleiter und Dienstkräfte arbeiten im Interesse von Leistun
fähigkeit und Wirtschaftlichkeit eng und partnerschaftlich zusammen. Die e
zelnen Dienstkräfte handeln im Rahmen der ihnen übertragenen Aufga
selbständig und eigenverantwortlich, soweit nichts anderes bestimmt ist.

(4) Der Abschluss von Dienstvereinbarungen über Arbeitsentgelte und
Gewährung über- oder außertariflicher Leistungen bedürfen der Abstimm
mit der Senatsverwaltung für Inneres.

Abschnitt II

Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

§ 10

Eigenbetriebsvermögen

(1) Der Eigenbetrieb wird finanzwirtschaftlich als Sondervermögen Berl
gesondert verwaltet und nachgewiesen. Auf die Erhaltung des Sonderve
gens ist Bedacht zu nehmen.

(2) Das Stammkapital des Eigenbetriebs wird in der Betriebssatzung in a
messener Höhe festgesetzt.

§ 11

Wirtschaftliche Zielsetzung

(1) Nimmt der Eigenbetrieb
1. Aufgaben eines wirtschaftlichen Unternehmens wahr, so soll er ei

marktüblichen Gewinn erzielen;
2. Anstalts- oder andere öffentliche Aufgaben wahr, so soll er aus den E

gen unbeschadet des§ 16 Abs. 4 mindestens die Aufwendungen decken
(2) Ein Jahresverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen und aus

Gewinn des folgenden Geschäftsjahrs, spätestens der nächsten drei Gesc
jahre, oder aus dem Rücklagekapital gedeckt.

§ 12

Maßnahmen zur Vermögenserhaltung

(1) Lieferungen, Leistungen und Leihgelder des Eigenbetriebs an Ste
innerhalb der Berliner Verwaltung und umgekehrt werden angemessen
gütet.

(2) Das für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Eige
betriebs notwendige Rücklagekapital soll rechtzeitig und in ausreichen
Höhe aus dem Jahresgewinn gebildet werden. Bei umfangreichen Erweite
gen kann an die Stelle der Finanzierung aus Rücklagen die Finanzierung d
6
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Darlehen treten. Erhaltene Investitionszulagen werden als Erträge ausgew
und vor Ermittlung des Jahresergebnisses den Rücklagen zugeführt.

(3) Eine Rückzahlung von Eigenkapital ist nur zulässig, wenn dadurch
Erfüllung der Aufgaben und die zukünftige Entwicklung des Eigenbetrie
nicht beeinträchtigt werden.

§ 13

Kassenwirtschaft, Aufnahme von Darlehen

(1) Für den Eigenbetrieb wird eine Sonderkasse eingerichtet.
(2) Bei einem dringenden Bedarf der Landeshauptkasse ist der Eigenbe

verpflichtet, auf Anforderung vorübergehend nicht benötigte Kassenbestä
zur Verfügung zu stellen, wenn es für ihn zumutbar ist. Die Rückzahlun
termine werden im Voraus unter Berücksichtigung der Interessen des Ei
betriebs festgelegt.

(3) Darlehen, die nach dem Finanzplan zur Deckung von Ausgaben vorg
hen sind, und vorübergehende Kassenkredite darf der Eigenbetrieb im Rah
der Höchstbeträge des Haushaltsgesetzes nach Abstimmung mit der Sena
waltung für Finanzen in der benötigten Höhe aufnehmen. Ist es für den Eig
betrieb oder das Land Berlin vorteilhaft, so sollen solche Darlehen über
Haushalt aufgenommen und zu den gleichen Bedingungen an den Eigenbe
weitergegeben werden.

§ 14

Geschäftsjahr

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 15

Rechnungswesen

(1) Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs umfasst Wirtschaftsplan, B
führung, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling, Jahresabschluss
Lagebericht.

(2) Alle Zweige des Rechnungswesens werden in dem Bereich e
Geschäftsleiters vereinigt und von ihm verantwortlich geleitet. Die innerb
triebliche Revision ist ihm unmittelbar unterstellt.

§ 16

Wirtschaftsplan

(1) Der Wirtschaftsplan ist die nach§ 7 Abs. 1 Nr. 3festgestellte, für die
Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs maßgebende Zusammenstellung d
ein Geschäftsjahr veranschlagten Erträge und Aufwendungen (§ 17) sowie
Deckungsmittel und Ausgaben (§ 18).

(2) Der Wirtschaftsplan besteht aus Erfolgsplan und Finanzplan mit Erläu
rungen einschließlich des Stellennachweises.

(3) Der Wirtschaftsplan wird als Anlage nachrichtlich dem Haushaltspla
bei einem bezirklichen Eigenbetrieb dem Bezirkshaushaltsplan beigefügt.
7

67. Erg.Lfg. (August 1999)



27–3

m-
t, so
urf

stel-

gen
ung

itig
sge-
von
ck-

plan
t
träge
tim-

er-
srat

der-
m

gen

ittel
ngen

er zu
nan-
hert
ili-

ppen
und
vor-

ngen

ehr-

des
(4) Werden im Haushaltsplan regelmäßig Ausgaben zur Deckung bestim
ter gemeinwohlorientierter Aufwendungen des Eigenbetriebs bereitgestell
legt die Geschäftsleitung einen mit dem Verwaltungsrat abgestimmten Entw
des Wirtschaftsplans dem Aufsichtführenden rechtzeitig zur Haushaltsauf
lung vor.

§ 17

Erfolgsplan

(1) Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendun
des Geschäftsjahrs enthalten. Er wird wie die Gewinn- und Verlustrechn
(§ 23) gegliedert.

(2) Die im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen sind gegense
deckungsfähig, solange keine Verluste aus Vorjahren zu decken sind. Au
nommen sind Mehraufwendungen für Personal und die Inanspruchnahme
Minderaufwendungen bei Abschreibungen und bei Zuführungen an Rü
lagen.

(3) Werden höhere oder neue Aufwendungen gegenüber dem Erfolgs
notwendig, die nicht nachAbsatz 2gedeckt werden können oder die nich
zwangsläufig aus Umsatzsteigerungen entstanden und durch Mehrer
gedeckt sind (ungedeckte Mehraufwendungen), so wird die vorherige Zus
mung des Verwaltungsrats eingeholt.

(4) Sind bei der Ausführung des Erfolgsplans erfolggefährdende Mind
erträge zu erwarten, so erstattet die Geschäftsleitung dem Verwaltung
unverzüglich Bericht.

(5) Bei ungedeckten Mehraufwendungen oder erfolggefährdenden Min
erträgen (Absätze 3oder4) sollen geeignete Maßnahmen getroffen werden, u
durch Einschränkung von Aufwendungen oder die Erhöhung von Erträ
einen Ausgleich zu schaffen.

§ 18

Finanzplan

(1) Der Finanzplan muss mindestens alle zu erwartenden Deckungsm
und Ausgaben des Geschäftsjahrs enthalten, die sich aus Anlageänderu
und aus der Aufnahme oder Hingabe von Darlehen ergeben.

(2) Auf der Deckungsseite des Finanzplans werden die vorhandenen od
beschaffenden Deckungsmittel nachgewiesen. Aus dem Finanzplan zu fi
zierende Vorhaben dürfen erst in Angriff genommen werden, wenn gesic
ist, dass die erforderlichen Deckungsmittel erwirtschaftet oder für den jewe
gen Zweck anderweitig zur Verfügung gestellt werden.

(3) Die Ausgaben des Finanzplans werden getrennt nach Ausgabegru
(Schuldentilgung, Erneuerungen, Erweiterungen, sonstige Ausgaben)
innerhalb der Ausgabegruppen nach Ausgabearten (Grunderwerb, Bau
haben, Beschaffungen) veranschlagt. Die Ausgaben für Anlageänderu
werden in den Erläuterungen nach den jeweiligen Zwecken aufgegliedert.

(4) Werden höhere oder neue Ausgaben gegenüber dem Finanzplan (M
ausgaben) oder Ausgaben für einen nicht in den Erläuterungen nachAbsatz 3
Satz 2vorgesehenen Zweck notwendig, so wird die vorherige Zustimmung
8
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Verwaltungsrats eingeholt. Sie darf nur erteilt werden, wenn die Ausga
gedeckt sind.

(5) Die Ausgaben für Anlageänderungen bleiben für die jeweiligen Zwec
über das Geschäftsjahr hinaus bis zum Schluss des auf die letzte Mittelbe
stellung folgenden Geschäftsjahrs verfügbar (Übertragbarkeit). Der Verw
tungsrat kann im Einzelfall zeitlich etwas anderes zulassen.

(6) Der Finanzplan wird durch eine Planungsübersicht für die folgenden d
Geschäftsjahre ergänzt.

§ 19

Erläuterungen, Stellennachweis

(1) Die Ansätze des Erfolgsplans und des Finanzplans werden erläuter
(2) Der Stellennachweis als Bestandteil der Erläuterungen weist aus, we

Zahl von planmäßigen Angestellten, Arbeitern und gegebenenfalls Beamte
den einzelnen Vergütungs-, Lohn- und gegebenenfalls Besoldungsgrup
beschäftigt werden soll. Zum Vergleich werden die Zahlen der für das vorh
gehende Geschäftsjahr vorgesehenen und der tatsächlich besetzten S
angegeben.

(3) Der Stellennachweis wird durch eine Übersicht über die voraussichtli
Personalentwicklung in den folgenden drei Geschäftsjahren ergänzt.

§ 20

Vorläufige Wirtschaftsführung

Ist der Wirtschaftsplan zu Beginn eines Geschäftsjahrs noch nicht fes
stellt, so darf die Geschäftsleitung Verbindlichkeiten eingehen und Aufw
dungen zu Lasten des Erfolgsplans und Ausgaben zu Lasten des Finanz
leisten, soweit es zur geordneten Fortführung des Betriebs unabweisbar
wendig ist. Das Eingehen von Verbindlichkeiten für Ausgaben zu Lasten
Finanzplans und die Leistung von Ausgaben zu Lasten des Finanzplans b
fen der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrats.

§ 21

Buchführung, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling

(1) Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach den Regeln der kaufmä
schen doppelten Buchführung. Die Vorschriften des Dritten Buchs des H
delsgesetzbuchs über Buchführung, Inventar, Aufbewahrung von Unterla
und Aufbewahrungsfristen werden angewandt, soweit sie nicht bereits un
telbar gelten.

(2) Bestandsvergleiche des Sachanlagevermögens mit der Anlagebuc
tung sollen alle drei Jahre vorgenommen werden.

(3) Der Eigenbetrieb führt eine kaufmännische Kosten- und Leistungsre
nung mit genauen, zeitnahen Ergebnissen für die einzelnen Leistungen und
Kosten.

(4) Der Eigenbetrieb unterhält ein Controlling als Führungsunterstützung
Planungs-, Steuerungs- und Kontrollaufgaben, insbesondere zur Zielbild
und zur zeitnahen Überwachung der Zielerreichung. Damit wird auch bes
dig die kalkulierte Kosten- und Ergebnisentwicklung überprüft.
9
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§ 22

Zwischenberichte

(1) Die Geschäftsleitung stellt Vierteljahresübersichten über die Entwi
lung der Erträge und Aufwendungen auf.

(2) Die Vierteljahresübersichten werden dem Verwaltungsrat mit ein
Bericht vorgelegt, der die wesentlichen Abweichungen gegenüber den an
gen Beträgen des Erfolgsplans erläutert.

§ 23

Jahresabschluss und Lagebericht

(1) Für den Schluss jedes Geschäftsjahrs werden ein Jahresabschluss, d
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang besteht, und ein Lage
richt aufgestellt. Dafür gelten die allgemeinen Vorschriften, die Vorschrift
über Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung. Anhang und Lagebericht und
Vorschriften über Ansätze und Bewertung für große Kapitalgesellschaften
Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs sinngemäß, soweit dieses Gesetz
anderes bestimmt.

(2) Für die Gliederung von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung u
Anhang erarbeitet der Senat mit den Bezirken Formblätter.

§ 24

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung

(1) Darlehen, die nach§ 13 Abs. 3 Satz 2zu Gunsten des Eigenbetriebs au
genommen worden sind, gelten für die Gliederung in der Bilanz als Darle
von Fremden.

(2) § 268 Abs. 1 und 3, § 270 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 und § 272 des H
delsgesetzbuchs werden nicht angewandt.

(3) Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverf
ren aufgestellt.

§ 25

Anhang

(1) § 286 Abs. 2 und 3 des Handelsgesetzbuchs wird nicht angewandt.
(2) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten gilt§ 19 Abs. 1 des Ber-

liner Betriebegesetzes entsprechend.

§ 26

Lagebericht

Soweit es für den jeweiligen Eigenbetrieb in Betracht kommt, wird im Lag
bericht auch eingegangen auf

1. den Geschäftsverlauf und die voraussichtliche Entwicklung des Eigen
triebs,

2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss
Geschäftsjahrs eingetreten sind,

3. den Bereich Forschung und Entwicklung,
10
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4. Änderungen im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundst
und grundstücksgleichen Rechte,

5. die Leistungsfähigkeit und den Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anla
und wesentliche Anlageänderungen,

6. den Stand der Anlagen im Bau und geplante Bauvorhaben,
7. Maßnahmen mit besonderer Bedeutung für den Umweltschutz,
8. den Betriebsertrag, der durch eine sorgfältig gegliederte Erzeugun

Mengenverlust-, Absatz- und Entgeltstatistik des Vorjahrs und d
Berichtsjahrs erläutert wird; geschätzte Mengen werden als sol
gekennzeichnet,

9. den Personalaufwand, der durch eine gegliederte Statistik über die za
mäßige Entwicklung der Dienstkräfte und die Angabe der Gesamtsum
der Vergütungen, Löhne und gegebenenfalls Dienstbezüge sowie der
sorgungsausgaben des Geschäftsjahrs erläutert wird.

§ 27

Rechenschaft

(1) Die Geschäftsleitung stellt den Jahresabschluss und den Lagebe
unverzüglich nach Ablauf des Geschäftsjahrs auf, unterzeichnet sie und leg
mit dem Prüfungsbericht dem Verwaltungsrat vor. Er stellt den Jahresabsch
fest und erteilt der Geschäftsleitung Entlastung.

(2) Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden mit dem P
fungsvermerk des Abschlussprüfers und nachrichtlichen Angaben über
Behandlung des Jahresergebnisses im Amtsblatt für Berlin veröffentlicht.

§ 28

Nichtgeltung einzelner Vorschriften

Vorschriften dieses Abschnitts gelten für einen Eigenbetrieb insoweit nic
als für ihn in allgemeinen Rechtsvorschriften etwas anderes bestimmt ist.

Abschnitt III

Schlussvorschriften

§ 29

Funktionsbezeichnungen

Alle Funktionsbezeichnungen, die in diesem Gesetz in der männlic
Sprachform gebraucht werden, gelten auch in der entsprechenden weibli
Sprachform.
11
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§ 30*

Änderungen des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes

§ 31*

Änderung des Bezirksverwaltungsgesetzes

§ 32*

Änderung der Landeshaushaltsordnung

§ 33

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Ver
nungsblatt für Berlin in Kraft.§ 30 Nr. 5 Buchstabe btritt zu Beginn der
14. Wahlperiode in Kraft.

(2) Sobald ein Eigenbetrieb nach § 2 Abs. 1 errichtet ist, werden auf ihn
besonderen Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes, die bishe
Organisation, die Verwaltung, die Wirtschaftsführung und das Rechnun
wesen regeln, nicht mehr angewandt.

(3) Die Bezirke, die nach demGebietsreformgesetzvom 10. Juni 1998
(GVBl. S. 131) zum 1. Januar 2001 zu neuen Bezirken zusammengelegt
den, stimmen die Errichtung von Eigenbetrieben (§ 2 Abs. 1) und den Erwerb
von Beteiligungen (§ 65 Abs. 2und7 der Landeshaushaltsordnungin der durch
§ 32 Nr. 1 geänderten Fassung) entsprechend den §§ 42 b und 42 c des Be
verwaltungsgesetzes miteinander ab.

§§ 30 bis 32: Änderungsvorschriften
12
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